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Dresden: Der Bundestag hat im Januar
Verfahren für Arzneimittel in Deutschland durchlaufen hat. 
durch Cannabiskraut wurden ignoriert. 
Vorgaben der Ärzteschaft aufgebürdet.
 

Erik Bodendieck, Präsident der Sächsischen Landesärztekammer: „
lei Regelungen zu den Diagnosen und Indikationen einer Verordnung von Cannabis, Cann
bisextrakten oder synthetischen Reinsubstanzen vom zuständigen G
Rahmenbedingungen einer Verord
mit Cannabis behandeln zu können, kommt jetzt in die Arztpraxis
Patienten werden hier im Stich gelassen
desärztekammer wollen deshalb jetzt eigene Verordnungshinweise erarbeiten, um Ärzten 
eine wissenschaftlich fundierte Handreichung anbieten zu können. 
 

Ein grobes Defizit sei auch die 
besondere junge Menschen, die Hirnreifung endet durchschnittlich mit dem 23. Lebensjahr, 
seien durch Cannabis bis zu diesem Zeitpunkt extrem gefährdet. Körperliche, psychische 
und psychotische, aber auch soziale Extremschä
dieck.  
 

Außerdem werden im Gesetz nicht ausschließlich Reinsubstanzen favorisiert, sondern 
das giftige Cannabiskraut mit all seinen schädlichen Nebeneffekten, das auch Abhängige 
verwenden. „Es fehlt im Gesetzestext unverständlicherweise jeder 
sumweg, gerade unter Bezug auf das Cannabiskraut. 
Rauchen von Cannabis andere Regeln als beim Tabakrauchen 
tig der Schwerkranke in geschlossenen öffentlichen Räumen se
rauchen?“, fragt der Präsident.
 

Im Gesetzgebungsverfahren wurde
Eindrücken und vermeintlichen Hinweisen auf die Positiveffekte gesprochen
schaftliche Fundierung konnte nicht gezeigt werden, da es sie nicht gibt. Es gibt keine tra
fähigen wissenschaftlichen Ergebnisse, keinen sicheren wissenschaftlichen Bezug zwischen 
Diagnosen und “Therapie mittels Cannabiskraut“
Medizingeschichte Cannabis in allen Anwendungsformen keineswegs zur Behandlung 
Problemfällen durchsetzen können. Es kommt nie als Mittel der 1. Wahl zur Behandlung von 
Krankheitszuständen vor. Eine effektive Schmerztherapie dagegen schon. 
gesichert sind allerdings die Schadwirkungen
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Cannabis für Schwerkranke 
Politik lässt Ärzte im Regen stehen 

im Januar Cannabis als Fertigarzneimittel zugelassen
Verfahren für Arzneimittel in Deutschland durchlaufen hat. Wissenschaftliche Belege zu Schäden 
durch Cannabiskraut wurden ignoriert. Die gesamte Entscheidungslast wird seit dem
Vorgaben der Ärzteschaft aufgebürdet. 

Präsident der Sächsischen Landesärztekammer: „Es gibt bis heute k
zu den Diagnosen und Indikationen einer Verordnung von Cannabis, Cann

bisextrakten oder synthetischen Reinsubstanzen vom zuständigen G-BA.
gen einer Verordnung. Jeder Patient, der glaubt seine Rückenschmerzen 

mit Cannabis behandeln zu können, kommt jetzt in die Arztpraxis. Ärzte 
Patienten werden hier im Stich gelassen“. Die Bundesärztekammer und die Sächsische La

er wollen deshalb jetzt eigene Verordnungshinweise erarbeiten, um Ärzten 
fundierte Handreichung anbieten zu können.  

auch die fehlende klare Angabe zum Altersbezug der Verordnung. In
sondere junge Menschen, die Hirnreifung endet durchschnittlich mit dem 23. Lebensjahr, 

durch Cannabis bis zu diesem Zeitpunkt extrem gefährdet. Körperliche, psychische 
und psychotische, aber auch soziale Extremschäden seien dann die Folgen

Außerdem werden im Gesetz nicht ausschließlich Reinsubstanzen favorisiert, sondern 
das giftige Cannabiskraut mit all seinen schädlichen Nebeneffekten, das auch Abhängige 

Es fehlt im Gesetzestext unverständlicherweise jeder Hinweis auf den Ko
er Bezug auf das Cannabiskraut. Es fehlt auch jeder Hinweis, ob 

andere Regeln als beim Tabakrauchen gelten. Darf vielleicht zukün
tig der Schwerkranke in geschlossenen öffentlichen Räumen seinen medizinischen Joint 

“, fragt der Präsident. 

Im Gesetzgebungsverfahren wurde auch nur von klinischen Erfahrungen, Fallbeispielen, 
Eindrücken und vermeintlichen Hinweisen auf die Positiveffekte gesprochen

konnte nicht gezeigt werden, da es sie nicht gibt. Es gibt keine tra
fähigen wissenschaftlichen Ergebnisse, keinen sicheren wissenschaftlichen Bezug zwischen 
Diagnosen und “Therapie mittels Cannabiskraut“. Auch hat sich in den letzten 150 Jahren 

chichte Cannabis in allen Anwendungsformen keineswegs zur Behandlung 
durchsetzen können. Es kommt nie als Mittel der 1. Wahl zur Behandlung von 

Eine effektive Schmerztherapie dagegen schon. 
ert sind allerdings die Schadwirkungen von Cannabis.  
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als Fertigarzneimittel zugelassen, ohne dass es ein 
Wissenschaftliche Belege zu Schäden 

seit dem durch fehlende 

Es gibt bis heute keiner-
zu den Diagnosen und Indikationen einer Verordnung von Cannabis, Canna-

. Auch nicht zu den 
Jeder Patient, der glaubt seine Rückenschmerzen 

Ärzte und schwerkranke 
Die Bundesärztekammer und die Sächsische Lan-

er wollen deshalb jetzt eigene Verordnungshinweise erarbeiten, um Ärzten 

Altersbezug der Verordnung. Ins-
sondere junge Menschen, die Hirnreifung endet durchschnittlich mit dem 23. Lebensjahr, 

durch Cannabis bis zu diesem Zeitpunkt extrem gefährdet. Körperliche, psychische 
dann die Folgen, betont Boden-

Außerdem werden im Gesetz nicht ausschließlich Reinsubstanzen favorisiert, sondern auch 
das giftige Cannabiskraut mit all seinen schädlichen Nebeneffekten, das auch Abhängige 

Hinweis auf den Kon-
Es fehlt auch jeder Hinweis, ob für das 

. Darf vielleicht zukünf-
inen medizinischen Joint 

nur von klinischen Erfahrungen, Fallbeispielen, 
Eindrücken und vermeintlichen Hinweisen auf die Positiveffekte gesprochen. Eine wissen-

konnte nicht gezeigt werden, da es sie nicht gibt. Es gibt keine trag-
fähigen wissenschaftlichen Ergebnisse, keinen sicheren wissenschaftlichen Bezug zwischen 

uch hat sich in den letzten 150 Jahren 
chichte Cannabis in allen Anwendungsformen keineswegs zur Behandlung von 

durchsetzen können. Es kommt nie als Mittel der 1. Wahl zur Behandlung von 
Eine effektive Schmerztherapie dagegen schon. Wissenschaftlich 


